
Einkaufsbedingungen  Kocher Regalbau GmbH, Stand 10/2008

Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1. Allgemeines

1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unse-
ren Einkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Liefe-
ranten erkennen wir nur an, wenninsoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Die Annahme von Waren bzw. Leistungen des Lieferanten (nach-
folgend: Vertragsgegenstand) oder deren vorbehaltlose Bezahlung bedeutet keine Zu-
stimmung  zur  Geltung  der  Verkaufsbedingungen  des  Lieferanten  auch  dann nicht, 
wenn uns diese positiv bekannt sind.. 

1.2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Liefe-
ranten.

1.3. Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die INCOTERMS in der bei Vertrags-
abschluß gültigen Fassung. 

2. Vertragsschluss  und  Vertragsänderungen  

2.1 Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen 
bedürfen der Schriftform, der Textform oder der elektronischen Form. 

2.2 Mündliche Vereinbarungen jeder Art – einschließlich nachträglicher Änderungen und 
Ergänzungen  unserer  Einkaufsbedingungen  -  bedürfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  der 
schriftlichen Bestätigung durch uns. 

2.3 Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten es sei denn, es wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart. 

2.4 Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang an, 
so sind wir zum Widerruf berechtigt. 

2.5 Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Abrufplanung werden verbindlich, wenn 
der Lieferant nicht binnen zwei Arbeitstagen seit Zugang widerspricht. 

2.6 Von im Einzelfall von uns vorgegebene Bestellnormen und Zeichnungen inklusive To-
leranz-angaben sind verbindlich. Mit der Annahme der Bestellung erkennt der Liefe-
rant an, dass er sich durch Einsicht in die vorhandenen Pläne über Art der Ausführung 
und Umfang der Leistung unterrichtet  hat.  Bei  offensichtlichen Irrtümern,  Schreib- 
und Rechenfehlern in der Bestellung selbst sowie in den von uns vorgelegten Unterla-
gen, Zeichnungen und Plänen, besteht für uns keine Verbindlichkeit. Der Lieferant ist 
verpflichtet, uns über derartige Fehler in Kenntnis zu setzen, sodass unsere Bestellung 
korrigiert  und erneuert  werden kann.  Dies gilt  auch  bei  fehlenden Unterlagen und 
Zeichnungen.

3. Lieferung, Lieferverzug



3.1 Abweichungen von unserer unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur nach un-
serer vorherigen   schriftlichen Zustimmung zulässig. 

3.2 Vereinbarte oder in unserer Bestellung angegebene Termine und Fristen sind verbind-
lich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Ein-
gang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung ◊frei Werk“ (DDU oder DDP gemäß Inco-
terms 2000) oder einem bestimmten Lieferort vereinbart, hat der Lieferant die Ware 
unter  Berücksichtigung der mit  dem Spediteur abzustimmenden Zeit  für Verladung 
und Versand rechtzeitig bereit zu stellen. 

3.3 Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas 
anderes vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich abweichender Regelungen alle 
erforderlichen Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung des Werk-
zeugs sowie Auslösungen. 

3.4 Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, 
der Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der ter-
mingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern 
könnten, hat der Lieferant unverzüglich unsere bestellende Abteilung zu benachrichti-
gen. 

3.5 Im Falle des Lieferverzuges des Lieferanten sind wir berechtigt, einen pauschalierten 
Verzugsschaden in Höhe von 0,2 % des Auftragswertes je Werktag zu verlangen, je-
doch nicht mehr als 5 % des Auftragswertes, es sei denn der Lieferant führt den Nach-
weis, dass infolge des Verzuges gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden ent-
standen ist..  Weitergehende gesetzliche Ansprüche,  insbesondere Rücktritt  und/oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung bleiben vorbehalten. 
Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält  keinen 
Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Er-
satzansprüche. Dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten Ent-
gelts für die betroffene Lieferung oder Leistung.

 
3.6 Bei Verzug des Auftragnehmers kann der Auftraggeber außerdem nach ergebnislosem 

Ablauf  einer  von ihm gesetzten  angemessenen Frist  die  vom Auftragnehmer  noch 
nicht erbrachten Lieferungen und Leistungen selbst erbringen oder durch einen Dritten 
zu Lasten des Auftragnehmers erbringen lassen. Sind hierfür Unterlagen erforderlich, 
die der Auftragnehmer in Besitz hat, hat er diese dem Auftraggeber unverzüglich zu 
übergeben; . falls Falls Schutzrechte der Erstellung der Maschine, der Anlage oder de-
ren Teile oder der Erbringung von vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen durch 
den Auftraggeber oder einen Dritten entgegenstehen, ist der Auftragnehmer verpflich-
tet, unverzüglich eine entsprechende Freistellung von diesen Rechten zu verschaffen.
Hält die der Auftragnehmer die vereinbarten Termine nicht ein, kann der Auftraggeber 
nach dem ergebnislosen Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Frist,- vorbe-
haltlich  § 323 Abs. 6 BGB-, vom Vertrag zurücktreten. Eine bis zu dem Zeitpunkt des 
Rücktritts fällig gewordene Vertragsstrafe bleibt unberührt.

3.7 Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig es sei denn, wir haben ihnen ausdrück-
lich zugestimmt oder sie sind uns zumutbar. 

3.8 Der Lieferant hat die Ware in geeigneter Weise zu verpacken und zu gewährleisten, 



dass die Verpackung mit allen gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen oder ver-
traglich vereinbarten Kennzeichnungen versehen ist und vorgeschriebene Begleitpa-
piere, Ursprungszeugnisse, Konformitätserklärungen und Zertifkate mitgeliefert wer-
den. 

4. Kündigung

4.1 Dem Auftraggeber steht bis zur Abnahme der Lieferungen/Leistungen jederzeit  ein 
Kündigungsrecht zu. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vereinbarte Vergütung un-
ter Anrechnung seiner ersparten Aufwendungen und anderweitig einsetzbaren Verwen-
dung seiner Arbeitskraft zu verlangen. 

4.2 Dem Auftraggeber steht ein Kündigungsrecht zudem wegen einer wesentlichen Ver-
tragsverletzung des Auftragnehmers zu. Die bis dahin vom Auftragnehmer ausgeführ-
ten Lieferungen/Leistungen werden nur insoweit zu Vertragspreisen abgerechnet, als 
sie  vom Auftraggeber  bestimmungsgemäß verwendet  werden können.  Die Abrech-
nung erfolgt auf Vertragsbasis. Ein dem Auftraggeber zu ersetzender Schaden wird bei 
der Abrechnung berücksichtigt. Das gleiche gilt hinsichtlich einer verwirkten Vertrags-
strafe.

5. Höhere  Gewalt  
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördli-
che Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer ih-
res Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Während solcher Ereignisse 
sowie innerhalb von zwei Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer 
sonstigen Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit 
diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich unser Bedarf wegen der 
deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaffung erheblich verringert. 

6. Versandanzeige  und  Rechnung  
Es gelten die Angaben in unseren Bestellungen und Lieferabrufen. Die Rechnung ist in 
zweifacher Ausfertigung unter Angabe der Rechnungsnummer und sonstiger Zuord-
nungsmerkmale an die jeweils aufgedruckte Anschrift zu richten; sie darf nicht den 
Sendungen beigefügt werden. 

7. Preisstellung  und  Gefahrenübergang  
Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise frei Baustelle 
verzollt  (DDP gemäß Incoterms 2000) einschließlich Verpackung. Umsatzsteuer  ist 
darin nicht enthalten. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware 
durch uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu 
liefern oder an dem die Leistung auszuführen ist. 

8. Zahlungsbedingungen  
Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der Rech-
nung entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb 30 Ta-



gen ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung 
als auch der Ware beziehungsweise Erbringung der Leistung, wobei Voraussetzung für 
unsere Zahlung ist, dass uns der Lieferant sämtliche nach dem Vertrag geschuldeten 
Dokumente zuvor vollständig und leserlich überlassen hat (zum Beispiel Zertifikate, 
Dokumentationen,  Prüfberichte,  Ursprungszeugnisse,  Konformitätserklärungen  etc.). 
Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

9. Leistungsnachweis  und  Abnahme

9.1 Montage- und  Werkleistungen

9.1.1 Für die vertraglichen Lieferungen/Leistungen gilt eine gemeinsame Abnahme als ver-
einbart. Diese findet an der vom Auftraggeber angegebenen Empfangsstelle statt. Der 
Auftragnehmer muss schriftlich um die Festlegung des Abnahmetermins nachsuchen. 
Die Abnahme soll unverzüglich und bei Maschinen und Anlagen, die einen vorherigen 
Probebetrieb erfordern, in einem vom Auftragnehmer gewünschten Zeitraum von frü-
hestens      4 Wochen und spätestens 3 Monaten nach Beginn des Probebetriebes statt-
finden. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten kann auch während des Probebetriebes die 
Maschine oder Anlage für die Produktion genutzt werden. Die bei der Abnahme ent-
stehenden  sachlichen  Kosten  trägt  derentstehenden personellen  Abnahmekosten  je-
weils selbst.

9.1.2 Zeigt sich beim Abnahmeversuch, dass die Maschine oder AnlageLeistung nicht ver-
tragsgemäß hergestellt  erbracht ist,  muss  der Auftragnehmer unverzüglich den ver-
tragsgemäßen Zustand herstellen und spätestens innerhalb von 3 Monaten um eine 
Wiederholung der Abnahme nachsuchen. Alle bei der Wiederholung des Abnahmever-
suchs entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

9.1.3 Werden Mängel festgestellt, welche die Leistung und Funktion der Maschine/Anlage 
sowie die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinflussen, kann die 
Abnahme unter dem Vorbehalt der unverzüglichen Beseitigung dieser Mängel erfol-
gen. Von der Restzahlung wird dann ein angemessener Betrag bis zur Beseitigung ein-
behalten. Voraussetzung für eine Abnahme ist jedoch in jedem Fall die Übereinstim-
mung der Maschine/Anlage mit der Maschinenverordnung  9. GPSGV.

9.1.4 Die Abnahme wird dem Auftragnehmer mit dem Abnahmeprotokoll des Auftraggebers 
bestätigt.

9.2 Warenlieferungen

9.2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die für seine Lieferungen von uns geforderten techni-
schen Daten, die jeweils geltenden Unfallverhütungs- und VDE-Vorschriften, die gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die neuesten anerkannten Regeln der Tech-
nik einzuhalten.

9.2.2 Der Lieferant hat zur Sicherung der Qualität seiner Lieferungen eine nach Art und 
Umfang geeignete Qualitätsprüfung durchzuführen.

9.2.3 Für Maße, Mengen und Qualität sind die bei unserer Wareneingangskontrolle und 



Qualitätsprüfung ermittelten Werte maßgebend.

9.2.4 Der Lieferant verzichtet auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge und der vorbe-
haltenen Abnahme.

10. Mängelansprüche  und  Rückgriff  

10.1 Wir sind nicht verpflichtet, die Ware nach deren Erhalt zu prüfen. Wir bemühen uns, 
so weit und sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, die Unter-
suchung der Ware auf Mängelfreiheit, insbesondere auch Aufrichtigkeit, Vollständig-
keit und Tauglichkeit, in Form von Stichproben vorzunehmen. Die Anwendung des § 
377 HGB ist so weit zulässig ausgeschlossen.
Mängel werden von uns umgehend nach Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der 
Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. In jedem Fall ist eine Rüge in-
nerhalb von 30 dreißig Tagen seit Entdeckung eines Mangels oder sonstiger Gründe 
für Beanstandungen rechtzeitig.

10.2 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, so-
weit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. 

10.3 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Der Lie-
ferant kann die von uns gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

10.4 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseiti-
gung mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen, 
insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, 
das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter 
Seite vornehmen zu lassen. 

10.5 Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch von eventuell bestehenden Ansprü-
chen Dritter frei es sei denn, er hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten. 

10.6 Mängelansprüche verjähren - außer in Fällen der Arglist - in drei Jahren, es sei denn, 
die  Sache ist  entsprechend ihrer  üblichen Verwendung für ein  Bauwerk verwendet 
worden und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt mit 
der Ablieferung des Vertragsgegenstands (Gefahrübergang). 

10.7 Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so be-
ginnt für die als Ersatz gelieferte Ware nach deren Ablieferung die Verjährungsfrist 
neu zu laufen es sei denn, der Lieferant hat sich bei der Nacherfüllung ausdrücklich 
und zutreffend vorbehalten, die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur Vermeidung von 
Streitigkeiten oder im Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung vorzunehmen. 

10.8 Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üb-
lichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu 
tragen.



 
10.9 Der Lieferant garantiert, dass sämtliche Lieferungen und Leistungen frei von Schutz-

rechten Dritter sind, insbesondere dass durch die Lieferung und Benutzung der betref-
fenden Lieferung- und Leistungsgegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige Schutz-
rechte Dritter innerhalb Deutschlands nicht verletzt werden.

11. Produkthaftung  

11.1 Für den Fall, dass wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen werden ist der 
Lieferant verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, sofern und soweit 
der Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes 
verursacht worden ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch 
nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft.
Sofern ein Fehler an einem vom Lieferanten gelieferten Teil oder einer vom Lieferan-
ten erbrachten Leistung auftritt wird vermutet, dass der Fehler ausschließlich im Ver-
antwortungsbereich des Lieferanten entstanden ist.
Sofern die Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er 
insoweit die Beweislast.  

11.2 Der Lieferant übernimmt in den Fällen der Ziff. 11.1 alle Kosten und Aufwendungen, 
einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung. 

11.3 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

11.4 Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels des vom Liefe-
ranten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, werden wir den Lieferanten unterrichten, 
ihm die Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben und uns mit ihm über eine effiziente 
Durchführung austauschen es sei denn, die Unterrichtung oder Beteiligung des Liefe-
ranten ist wegen be-sonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich. Soweit eine Rückrufakti-
on Folge  eines Mangels  des  vom Lieferanten  gelieferten  Vertragsgegenstandes  ist, 
trägt der Lieferant die Kosten der Rückrufaktion.

 

12. Ausführung  von  Arbeiten  

12.1 Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werkgelände oder am Montage-
ort ausführen, haben die Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu beachten. 
Die Haftung für Unfälle, die diesen Personen auf dem Werkgelände oder am Montage-
ort zustoßen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch vorsätzliche oder grob fahr-
lässige Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verur-
sacht wurde. 

12.2 Die zur Absicherung vor den mit der Lieferung oder Leistungserbringung verbunde-
nen Gefahren am Leistungsorts zu treffenden Sicherheits- und Unfallverhütungsmaß-
nahmen sind vom Lieferanten/Auftragnehmer in eigener Verantwortung vorzunehmen. 
Es trifft uns insoweit keine Hinweis-, Aufsichts- oder Überwachungspflicht. Der Lie-
ferant/Auftragnehmer stellt uns von allen Ansprüchen Dritter frei, welche sich aus ei-



ner Verletzung dieser Verkehrssicherungspflicht ergeben. 

12.3 Der Lieferant, der im Rahmen eines Vertrages mit uns auf unseren Montagegeländen 
Dienst- oder Werkleistungen zu erbringen hat ist verpflichtet, für sich, seine gesetzli-
chen Vertreter, Erfüllungs-und Verrichtungsgehilfen eine angemessene Haftpflichtde-
ckung zu unterhalten, eine den jeweiligen Auftragsumfang angemessene Montagever-
sicherung vorzuhalten sowie dafür zu sorgen, dass seine gesetzlichen Vertreter, Erfül-
lungs-und Verrichtungsgehilfen ausreichend Versicherungsschutz gegen Arbeitsunfälle 
besitzen.

13. Zeichnungen  und  andere  Unterlagen, Werkzeuge

13.1 Vor Beginn der Werkstattarbeiten Arbeiten ist der Inhalt sämtlicher Zeichnungen mit 
dem Auftraggeber zu besprechen. Nach Ausführung der Arbeiten hat der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber die der tatsächlichen Ausführung entsprechenden Zeichnungen, 
Berechnungen und andere die Lieferung/Leistung betreffende technische Unterlagen 
in der geforderten Anzahl und Ausführung bis spätestens zur Abnahme zu übersenden. 
Sie sind auf den entsprechenden neuesten Stand zu bringen, sobald vom Auftragneh-
mer  nachträgliche  Änderungen vorgenommen werden.  Der  Auftragnehmer  ist  ver-
pflichtet, dem Auftraggeber kostenlos das Eigentum an ihnen zu übertragen. Das geis-
tige Eigentum wird hierdurch nicht berührt. Der Auftraggeber oder Dritte dürfen sie 
zur Ausführung von Instandhaltungen und Änderungen und zur Anfertigung von Er-
satzteilen unentgeltlich benutzen.

13.2 Durch die Zustimmung des Auftraggebers zu Zeichnungen, Berechnungen und ande-
ren technischen Unterlagen wird die Verantwortung des Auftragnehmers für die Liefe-
rungen und Leistungen nicht berührt. Soweit der Auftragnehmer nicht schriftlich wi-
derspricht, gilt dies auch für Vorschläge und Empfehlungen des Auftraggebers sowie 
für zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber des Auftraggebers sowie für zwischen 
Auftragnehmer und Auftraggeber besprochene Änderungen.

13.3 Alle Ausführungsunterlagen, Vorrichtungen, Werkzeuge, Modelle und sonstigen Ge-
genstände, die dem Auftragnehmer überlassen werden, bleiben Eigentum des Auftrag-
gebers. Das Eigentum an Werkzeugen und sonstigen Gegenständen, die von dem Auf-
traggeber bezahlt werden, geht auf den Auftraggeber über.

13.4 Die vorgenannten Gegenstände dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Auftragge-
bers weder verschrottet noch Dritten - z.B. zum Zwecke der Fertigung - zugänglich 
gemacht werden. Für andere als die vertraglich vereinbarten Zwecke - z.B. die Liefe-
rung an Dritte - dürfen sie nicht verwendet werden. Sie sind von dem Auftragnehmer 
auf dessen Kosten für den Auftraggeber während der Vertragsdurchführung sorgfältig 
zu lagern.

13.5 Der Auftraggeber behält sich alle Rechte an nach seinen Angaben gefertigten Zeich-
nungen oder Erzeugnissen sowie an von ihm entwickelten Verfahren vor.

14. Beistellung
Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behälter und Spezialverpackungen bleiben unser Ei-
gentum. Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.  Die Verarbeitung 
von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen erfolgen für uns. Es besteht Einverneh-
men, dass wir im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des Gesamter-
zeugnisses Miteigentümer an den unter Verwendung unserer Stoffe und Teile herge-



stellten Erzeugnissen sind, die insoweit vom Lieferanten für uns verwahrt werden. 

15. Haftung

15.1 Wir haften nicht für Schäden, die wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen durch einfache Fahrlässigkeit verursacht haben. Dies gilt ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur  des  geltend  gemachten  Anspruchs  insbesondere  aus  Verzug,  sonstige 
Pflichtverletzung oder unter Verhandlung. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der Verletzung nicht wesentlicher 
Vertragspflichten haften wir für Vermögensschäden nur insoweit und in der Höhe, in 
der bei Vertragsabschluss mit deren Eintritt üblicherweise zu rechnen war. 

15.2 Der Lieferant haftet für alle Schäden, die er, sein gesetzlicher Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfe durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht hat, so weit nicht das Gesetz 
eine verschuldensunabhängige Haftung vorschreibt.

16. Unterlagen  und  Geheimhaltung  

16.1 Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen 
(einschließlich Merkmalen,  die etwa übergebenen Gegenständen,  Dokumenten oder 
Software zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange 
und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim 
zu halten und dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen zur 
Ver-fügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck der Lieferung an 
uns oder der Durchführung von Montageleistungen für uns notwendigerweise heran-
gezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet  sind; sie 
bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einver-
ständnis dürfen solche Informationen – außer für Lieferungen an uns – nicht verviel-
fältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von 
uns  stammenden Informationen (gegebenenfalls  einschließlich angefertigter  Kopien 
oder  Aufzeichnungen)  und  leihweise  überlassenen  Gegenstände  unverzüglich  und 
vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. 
Wir behalten uns alle Rechte an solchen Informationen (einschließlich Urheberrechten 
und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Ge-
brauchsmustern) vor. Soweit uns diese von Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt 
dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser Dritten. 

16.2 Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen 
und dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren Werkzeu-
gen oder nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder 
selbst verwendet, noch Dritten angeboten oder geliefert werden. 

17. Exportkontrolle  und  Zoll
Vom Auftraggeber angeforderte Ursprungsnachweise wird der Auftragnehmer mit al-
len erforderlichen Angaben versehen und ordnungsgemäß unterzeichnet unverzüglich 
zur Verfügung stellen. Entsprechendes gilt für umsatzsteuerrechtliche Nachweise bei 
Auslands- und innergemeinschaftlichen Lieferungen.
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn eine Lie-
ferung ganz oder zum Teil Exportbeschränkungen nach deutschem oder einem sonsti-



gen Recht unterliegt. 

18. Erfüllungsort  
Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern bzw. an dem 
die Leistung zu erbringen ist. 

19. Allgemeine  Bestimmungen  

19.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinba-
rungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen 
im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Be-
stimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Rege-
lung zu ersetzen. 

19.2 Für  die  vertraglichen  Beziehungen  gilt  ausschließlich  deutsches  Recht  unter  Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG) und des Kollisionsrechts auch wenn der Lieferant 
seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat und/oder die Lieferung oder Leistung des Lie-
feranten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erfolgen hat oder zu erbringen 
ist..   

19.3 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus den 
Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Einkaufsbedingungen zugrunde liegen, ist 
Stuttgart. Wir sind weiter berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl am Gericht 
seines Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsorts zu verkla-
gen. 

Stand 10/2008


